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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.1977

Norm

ZPO §30

Rechtssatz

Für den Nachweis der Erteilung einer Prozeßvollmacht genügt es, daß eine andere Person als der Vollmachtgeber

durch Beisetzung ihrer Unterschrift bestätigt, daß sie von der Vollmachtserteilung an den Bevollmächtigten Kenntnis

habe. Eine derartige Willenserklärung muß jedoch als solche der Bestätigung zu entnehmen sein.
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